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Verordnung
der Bundesregierung 

Verordnung über die Aufbewahrung und Speicherung von 
Justizakten (Justizaktenaufbewahrungsverordnung - JAktAV)

A. Problem und Ziel 

Das Schriftgutaufbewahrungsgesetz des Bundes galt bis 31. Dezember 2017 ausschließ-
lich für die Aufbewahrung des Schriftguts der Gerichte des Bundes und des Generalbun-
desanwalts, während die Aufbewahrung und Speicherung des Schriftguts der Gerichte 
und Staatsanwaltschaften der Länder landesrechtlich geregelt war. 

Durch Artikel 4 des Gesetzes zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur 
weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208) 
wurde das Schriftgutaufbewahrungsgesetz zum 1. Januar 2018 geändert und in „Justiz-
aktenaufbewahrungsgesetz“ umbenannt. Die Vorschriften des Justizaktenaufbewah-
rungsgesetzes (JAktAG) gelten seitdem auch für die Gerichte und Staatsanwaltschaften 
der Länder.

Nach § 1 Absatz 1 Satz 1 JAktAG dürfen Akten, Aktenregister, Karteien, Namens- und 
sonstige Verzeichnisse der Gerichte und der Staatsanwaltschaften, die für das Verfahren 
nicht mehr erforderlich sind, nach Beendigung des Verfahrens nur so lange aufbewahrt 
und gespeichert werden, wie schutzwürdige Interessen der Verfahrensbeteiligten oder 
sonstiger Personen oder öffentliche Interessen dies erfordern. 

Der Bundesgesetzgeber hat die Bundesregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere über die Aktenaufbewahrung und -
speicherung und die hierbei zu beachtenden allgemeinen Aufbewahrungs- und Speiche-
rungsfristen zu bestimmen (§ 2 Absatz 1 Satz 1 JAktAG).

B. Lösung 

Mit der vorliegenden Verordnung setzt die Bundesregierung den Auftrag des Bundesge-
setzgebers um, die Aufbewahrungs- und Speicherungsregelungen der Länder und des 
Bundes zusammenzuführen und zu vereinheitlichen. In ihrem Paragrafenteil bestimmt die 
Verordnung die allgemeinen Grundsätze der Aktenaufbewahrung und -speicherung. Die 
Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen ergeben sich aus der Anlage zur Verordnung.

C. Alternativen 

Keine.
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand entstehen nicht.

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht kein Erfüllungsaufwand.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Länder entsteht 100 Jahre nach dem Inkrafttreten der JAktAV für eine Übergangs-
zeit von wenigen Jahren Erfüllungsaufwand, der heute mit rund 240 000 Euro jährlich zu 
beziffern wäre. Für den Bund entsteht kein nennenswerter Erfüllungsaufwand.

F. Weitere Kosten

Weitere Kosten entstehen nicht.
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Verordnung
der Bundesregierung 

Verordnung über die Aufbewahrung und Speicherung von 
Justizakten (Justizaktenaufbewahrungsverordnung - JAktAV)

Bundesrepublik Deutschland  Berlin, 4. August 2021 
Die Bundeskanzlerin

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Dr. Reiner Haseloff 

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich die von der Bundesregierung beschlossene 

Verordnung über die Aufbewahrung und Speicherung von Justizakten  

(Justizaktenaufbewahrungsverordnung – JAktAV) 

mit Begründung und Vorblatt. 

Ich bitte, die Zustimmung des Bundesrates aufgrund des Artikels 80 Absatz 2 des 

Grundgesetzes herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz.

Mit freundlichen Grüßen 

Der Stellvertreter der Bundeskanzlerin

Olaf Scholz 
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Verordnung über die Aufbewahrung und Speicherung 
von Justizakten 

(Justizaktenaufbewahrungsverordnung – JAktAV) 

Vom ...

Auf Grund des § 2 Absatz 1 Satz 1 des Justizaktenaufbewahrungsgesetzes, der durch 
Artikel 4 Nummer 3 Buchstabe a des Gesetzes vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208) neu ge-
fasst worden ist, verordnet die Bundesregierung:

§ 1 

Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt die Aufbewahrung und Speicherung der Akten, Aktenregister, 
Karteien, Namens- und sonstigen Verzeichnisse der Gerichte und der Staatsanwaltschaf-
ten, die für das Verfahren nicht mehr erforderlich sind, und die hierbei zu beachtenden Auf-
bewahrungs- und Speicherungsfristen. Die Regelungen für die Akten der allgemeinen Ver-
waltung, der Justizverwaltung und der Strafvollzugsbehörden sowie für die Akten zu Ver-
fahren, die auf Landesrecht beruhen, bleiben unberührt.

§ 2

Durchführung der Aufbewahrung und Speicherung

(1) Die weggelegten oder abschließend bearbeiteten Akten, Aktenregister, Karteien, 
Namens- und sonstigen Verzeichnisse sind bis zum Ablauf der jeweiligen Aufbewahrungs-
und Speicherungsfristen vollständig aufzubewahren, vor unbefugtem Zugriff zu sichern und 
vor Beschädigung und Verfall zu schützen. Ihre Lesbarkeit ist zu gewährleisten.

(2) Bei elektronisch gespeicherten Akten, Aktenregistern, Karteien, Namens- und 
sonstigen Verzeichnissen sind die Vertraulichkeit, die Integrität, die Verfügbarkeit und die 
Authentizität durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten.

§ 3

Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen

(1) Die Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen bestimmen sich nach der Anlage. 
Für in der Anlage nicht ausdrücklich bezeichnete Akten gelten die für Akten in vergleichba-
ren Angelegenheiten bestimmten Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen.

(2) Werden in Papierform geführte Teile einer Akte, für die unterschiedliche Aufbe-
wahrungs- und Speicherungsfristen gelten, in die elektronische Form oder in eine Mikroform 
übertragen und ist damit ihre jeweils fristgerechte Löschung nicht mehr oder nur noch mit 
unvertretbarem Aufwand möglich, so bestimmt sich die Aufbewahrungs- und Speicherungs-
frist nach der längsten Frist.

(3) Die Leitung der für die Aktenaufbewahrung oder -speicherung zuständigen Stelle 
kann von Amts wegen im Einzelfall eine längere oder kürzere Aufbewahrungs- und Spei-
cherungsfrist für einzelne Akten oder Aktenteile anordnen, soweit dies aufgrund besonderer
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Umstände erforderlich ist. Die Anordnung kann auch auf Antrag einer am Verfahren betei-
ligten oder einer sonstigen Person erlassen werden, sofern diese ein berechtigtes Interesse 
darlegt. Der Anordnung dürfen weder schutzwürdige Interessen von Verfahrensbeteiligten 
oder sonstigen Personen noch öffentliche Interessen entgegenstehen. Die Anordnung ist 
zu begründen und zu dokumentieren. Im Fall einer Verkürzung der Aufbewahrungs- und 
Speicherungsfrist ist die Dokumentation bis zum Ablauf der ursprünglichen Aufbewah-
rungs- und Speicherungsfrist aufzubewahren oder zu speichern.

(4) Aktenregister, Karteien, Namens- und sonstige Verzeichnisse sind dauernd aufzu-
bewahren, soweit in ihnen Akten oder Aktenteile verzeichnet sind, die dauernd aufzube-
wahren sind. Ebenfalls dauernd aufzubewahren sind Namens- und Unternehmensverzeich-
nisse zum Grundbuch und zu allen sonstigen öffentlichen Registern. Im Übrigen sind Ak-
tenregister, Karteien, Namens- und sonstige Verzeichnisse auszusondern oder darin ent-
haltene Daten zu löschen oder unkenntlich zu machen, sobald sie für abgeschlossene und 
laufende Verfahren nicht mehr benötigt werden.

§ 4

Beginn der Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen

(1) Die Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem 
die Weglegung der Akten angeordnet wurde. Für Akten, für die die Weglegung nicht gere-
gelt ist, beginnt die Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist mit Ablauf des Jahres, in dem 
die letzte Verfügung zur Sache ergangen ist.

(2) Für Akten, die nach einem wieder aufgenommenen oder fortgesetzten Verfahren 
erneut weggelegt werden, beginnt mit Ablauf des Jahres der erneuten Weglegung eine 
neue Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist.

(3) Beträgt die Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist weniger als ein Jahr, beginnt 
sie abweichend von Absatz 1 mit Ablauf des Monats, in dem die Weglegung der Akten an-
geordnet wurde oder die letzte Verfügung zur Sache ergangen ist. Absatz 2 gilt mit der 
Maßgabe, dass die neue Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist mit Ablauf des Monats der 
erneuten Weglegung beginnt.

§ 5

Beginn der Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen in Straf- und Bußgeldsachen

(1) Die Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist für Akten in Straf- und Bußgeldsachen 
beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem die verfahrensbeendende Entscheidung rechtskräftig 
geworden ist. Sofern die verfahrensbeendende Entscheidung keiner Rechtskraft bedarf, 
beginnt die Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist mit Ablauf des Jahres, in dem die Ent-
scheidung getroffen worden ist. Bei Verfahren gegen mehrere Beschuldigte oder Betroffene 
ist die letzte Entscheidung maßgebend.

(2) Wird nachträglich auf eine Gesamtstrafe erkannt, so beginnt für die Akten über die 
in diese Entscheidung einbezogenen Verurteilungen eine neue Aufbewahrungs- und Spei-
cherungsfrist mit Ablauf des Jahres, in dem diese Entscheidung rechtskräftig geworden ist.

(3) Ist zum Zeitpunkt der Weglegung der Akten die unter Zugrundelegung der Fristbe-
stimmung nach Absatz 1 oder Absatz 2 bestimmte Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist 
bereits abgelaufen oder endet diese mit Ablauf des Jahres der Weglegung oder der beiden 
darauffolgenden Jahre, so sind die Akten mit Ablauf des Jahres, in dem die Weglegung 
angeordnet wurde, für weitere drei Jahre aufzubewahren oder zu speichern. In den Fällen
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der Nummer 1113.1 Buchstabe a der Anlage sind die Akten für weitere zwei Jahre aufzu-
bewahren oder zu speichern.

§ 6

Beginn der Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen in Kindschaftssachen

Die Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist für Akten in Kindschaftssachen nach § 151 
des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit beginnt unabhängig von der tatsächlichen Verfahrensbeendigung 
mit dem Ablauf des Jahres, in dem die ehemals minderjährige Person das 30. Lebensjahr 
vollendet hat oder vollendet hätte. Sind mehrere Geschwister vorhanden, so ist die jüngste 
an der Angelegenheit beteiligte Person maßgebend.

§ 7

Beginn der Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen in bestimmten 
Nachlasssachen

(1) Die Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist für Akten über Verfügungen von Todes 
wegen, soweit diese nicht zurückgegeben wurden, beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem 
die Verfügung von Todes wegen vollständig eröffnet wurde oder die Eröffnung nach dem 
Letztverstorbenen erfolgt ist.

(2) Die Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist für Verwahrungsbücher über Verfü-
gungen von Todes wegen beginnt für den jeweiligen Jahrgang mit dem Ablauf des Jahres, 
in dem die letzte darin verzeichnete Verfügung von Todes wegen eröffnet wurde.

§ 8

Abweichende Bestimmung des Beginns der Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist

Die Leitung der für die Aktenaufbewahrung oder -speicherung zuständigen Stelle kann 
anordnen, dass die Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist allgemein oder für einzelne An-
gelegenheiten abweichend von den §§ 4 bis 7 unmittelbar mit dem Ereignis beginnt, das 
dem Fristbeginn zugrunde liegt. Die Anordnung ist zu dokumentieren. Sie kann auch von 
einer übergeordneten Stelle erlassen werden.

§ 9

Aussetzung der Aussonderung

(1) Die Leitung der für die Aktenaufbewahrung oder -speicherung zuständigen Stelle 
kann für eine Gruppe von Akten anordnen, dass deren Aussonderung bis zum Ablauf einer 
von ihr bestimmten Frist auszusetzen ist, wenn ein öffentliches Interesse dies erfordert. Die 
Frist darf höchstens vier Jahre betragen. Sie kann einmalig um bis zu zwei Jahre verlängert 
werden. Ein öffentliches Interesse besteht insbesondere dann, wenn Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass die Akten für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss von Be-
deutung sein können.
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(2) Spätestens zwei Jahre nach der Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 ist zu prüfen, ob 
die Voraussetzungen der Anordnung weiterhin vorliegen. Ist dies nicht der Fall, ist die An-
ordnung aufzuheben.

(3) Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 2 sind zu begründen und zu dokumen-
tieren. § 8 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 10 

Übergangsbestimmung

Die Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen nach der Anlage sind, vorbehaltlich ab-
weichender Regelungen der Länder auf der Grundlage des § 2 Absatz 3 des Justizakten-
aufbewahrungsgesetzes, auch auf Akten anzuwenden, für die die Aufbewahrungs- und 
Speicherungsfrist bereits vor dem 1. Januar 2022 begonnen hat.

§ 11 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.
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Anlage 
(zu § 3 Absatz 1 Satz 1) 

Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen

Teil 1 Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen für Akten der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften der Länder 

Kapitel 1 Ordentliche Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften 

Abschnitt 1 Amtsgericht 

Unterabschnitt 1 Allgemeines 

Unterabschnitt 2 Zivilprozess-, Insolvenz-, Konkurs- und Vergleichssachen 

Unterabschnitt 3 Straf- und Bußgeldsachen 

Unterabschnitt 4 Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und Familiensachen 

Unterabschnitt 5 Anerbensachen und Landwirtschaftssachen 

Abschnitt 2 Landgericht 

Unterabschnitt 1 Allgemeines 

Unterabschnitt 2 Zivilsachen 

Unterabschnitt 3 Straf- und Bußgeldsachen 

Unterabschnitt 4 Sonstige Zuständigkeiten des Landgerichts 

Unterabschnitt 5 Berufsgerichtssachen 

Abschnitt 3 Oberlandesgericht, Oberstes Landesgericht 

Unterabschnitt 1 Allgemeines 

Unterabschnitt 2 Zivil- und Familiensachen 

Unterabschnitt 3 Straf- und Bußgeldsachen 

Unterabschnitt 4 Landwirtschaftssachen 

Unterabschnitt 5 Sonstige Zuständigkeiten des Oberlandesgerichts 

Unterabschnitt 6 Berufsgerichtssachen 

Abschnitt 4 Staatsanwaltschaft, Amtsanwaltschaft 

Unterabschnitt 1 Allgemeines 

Unterabschnitt 2 Zivilsachen 

Unterabschnitt 3 Strafsachen 

Abschnitt 5 Generalstaatsanwaltschaft 

Unterabschnitt 1 Allgemeines 

Unterabschnitt 2 Zivilsachen 

Unterabschnitt 3 Strafsachen 

Unterabschnitt 4 Berufsgerichtssachen 

Kapitel 2 Fachgerichtsbarkeiten 

Abschnitt 1 Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Unterabschnitt 1 Allgemeines 

Unterabschnitt 2 Rechtssachen 

Abschnitt 2 Gerichte der Arbeitsgerichtsbarkeit 

Unterabschnitt 1 Allgemeines 

Unterabschnitt 2 Rechtssachen 

Abschnitt 3 Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit
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Unterabschnitt 1 Allgemeines 

Unterabschnitt 2 Rechtssachen 

Abschnitt 4 Gerichte der Finanzgerichtsbarkeit 

Unterabschnitt 1 Allgemeines 

Unterabschnitt 2 Rechtssachen

Teil 2 Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen für Akten der Gerichte des 
Bundes, des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof, der 
Wehrdisziplinaranwaltschaften und des 
Bundeswehrdisziplinaranwalts beim Bundesverwaltungsgericht 

Kapitel 1 Bundesarbeitsgericht 

Kapitel 2 Bundesfinanzhof 

Kapitel 3 Bundesgerichtshof 

Kapitel 4 Bundessozialgericht 

Kapitel 5 Bundesverwaltungsgericht 

Kapitel 6 Bundespatentgericht 

Kapitel 7 Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe 

Kapitel 8 Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof 

Abschnitt 1 Revisions-Strafsachen und nicht strafrechtliche Verfahren 

Abschnitt 2 Strafsachen gegen die innere und äußere Sicherheit (Staatsgefährdungs-
Strafsachen und Landesverrats-Strafsachen) 

Kapitel 9 Truppendienstgerichte, Wehrdisziplinaranwaltschaften und Bundes-
wehrdisziplinaranwalt beim Bundesverwaltungsgericht 

Abschnitt 1 Truppendienstgerichte 

Abschnitt 2 Wehrdisziplinaranwaltschaften und Bundeswehrdisziplinaranwalt beim 
Bundesverwaltungsgericht
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Drucksache 639/21- 83 -

Begründung 

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Das Schriftgutaufbewahrungsgesetz des Bundes galt bis 31. Dezember 2017 ausschließ-
lich für die Aufbewahrung des Schriftguts der Gerichte des Bundes und des Generalbun-
desanwalts, während die Aufbewahrung und Speicherung des Schriftguts der Gerichte und 
Staatsanwaltschaften der Länder landesrechtlich geregelt war.

Durch Artikel 4 des Gesetzes zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur 
weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208) 
wurde das Schriftgutaufbewahrungsgesetz zum 1. Januar 2018 geändert und in „Justiz-
aktenaufbewahrungsgesetz“ umbenannt. Die Vorschriften des Justizaktenaufbewahrungs-
gesetzes (JAktAG) gelten seitdem auch für die Gerichte und Staatsanwaltschaften der Län-
der.

Nach § 1 Absatz 1 Satz 1 JAktAG dürfen Akten, Aktenregister, Karteien, Namens- und 
sonstige Verzeichnisse der Gerichte und der Staatsanwaltschaften, die für das Verfahren 
nicht mehr erforderlich sind, nach Beendigung des Verfahrens nur so lange aufbewahrt und 
gespeichert werden, wie schutzwürdige Interessen der Verfahrensbeteiligten oder sonstiger 
Personen oder öffentliche Interessen dies erfordern.

Der Bundesgesetzgeber hat die Bundesregierung ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates das Nähere über die Aktenaufbewahrung und -speicherung 
und die hierbei zu beachtenden allgemeinen Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen zu 
bestimmen (§ 2 Absatz 1 Satz 1 JAktAG).

II. Wesentlicher Inhalt der Verordnung

Die Verordnung bestimmt in ihrem Paragrafenteil die allgemeinen Grundsätze für die Auf-
bewahrung und die Speicherung der Akten, Aktenregister, Karteien, Namens- und sonsti-
gen Verzeichnisse der Gerichte und Staatsanwaltschaften nach dem Abschluss der jewei-
ligen Verfahren. Die jeweiligen Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen für die verschie-
denen Arten von Akten ergeben sich aus der Anlage zur Verordnung. Teil 1 der Anlage 
regelt die Fristen für die Akten der Länder, unterteilt nach Gerichtsbarkeiten. Teil 2 der An-
lage enthält die Fristen für die betroffenen Stellen des Bundes.

Hinsichtlich des Paragrafenteils sowie des Teils 1 Kapitel 1 der Anlage orientiert sich die 
Rechtsverordnung weitgehend an den bisherigen, bundeseinheitlich abgestimmten Rege-
lungen der Länder. Die bisher für die ordentliche Gerichtsbarkeit einerseits und die Fach-
gerichtsbarkeiten andererseits zum Teil unterschiedlichen Länderregelungen werden ver-
einheitlicht.

III. Alternativen

Keine.
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IV. Verordnungsermächtigung

Ermächtigungsgrundlage für den Erlass dieser Rechtsverordnung ist § 2 Absatz 1 Satz 1 
JAktAG. Danach bestimmt die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates das Nähere über die Aufbewahrung und Speicherung der Akten, Akten-
register, Karteien, Namens- und sonstigen Verzeichnisse der Gerichte und Staatsanwalt-
schaften nach Verfahrensende und die hierbei zu beachtenden allgemeinen Aufbewah-
rungs- und Speicherungsfristen.

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen

Die Rechtsverordnung ist mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen, die die Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar.

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e in Verbindung mit Absatz 2 der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4. Mai 2016, S. 1; L 314 vom 22. November 2016, S. 72; L 127 vom 23. Mai 2018, S. 2) 
ermächtigt die Mitgliedstaaten, bereichsspezifische Regelungen zur Anpassung der An-
wendung der Datenschutz-Grundverordnung in Bezug auf unter anderem die Verarbeitung 
zur Erfüllung von Aufgaben zu erlassen, die im öffentlichen Interesse liegen oder in Aus-
übung öffentlicher Gewalt erfolgen. Auch im Bereich der Strafverfolgung sind nach Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe e in Verbindung mit Artikel 16 der Richtlinie (EU) 2016/680 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwe-
cke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Straf-
vollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 89) spezifische Regelungen zu den 
Löschungsfristen für Gerichtsakten zulässig. Das Justizaktenaufbewahrungsgesetz und die 
nach § 2 Absatz 1 Satz 1 JAktAG zu erlassende Rechtsverordnung stellen bereichsspezi-
fische Regelungen im Sinne dieser Vorschriften dar.

VI. Regelungsfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Durch die zu erlassende Rechtsverordnung werden die zahlreichen aktuell noch anwend-
baren und zum Teil inhaltlich unterschiedlichen Regelungen zur Aufbewahrung und Spei-
cherung von Akten, die für das Verfahren nicht mehr erforderlich sind, vereinheitlicht und 
zusammengefasst.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Die Verordnung steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der 
UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dient.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand entstehen nicht. 

4. Erfüllungsaufwand 

4.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
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Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger entsteht nicht. 

4.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft entsteht nicht. 

4.3 Erfüllungsaufwand für die Verwaltung 

A. Bund

Eine Berechnung oder Schätzung des für den Bund entstehenden Erfüllungsaufwands ist 
nicht möglich, da die hierfür notwendigen Daten nicht zur Verfügung stehen und nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand ermittelt werden könnten. Es kann aber davon ausge-
gangen werden, dass die Auswirkungen der JAktAV auf den Erfüllungsaufwand des Bundes 
vernachlässigbar sind, da es insoweit im Vergleich zu den bisher geltenden Aufbewah-
rungsregelungen keine gravierenden Änderungen geben wird.

B. Länder

a) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bereits weggelegte Akten, Aktenre-
gister, Karteien, Namens- und sonstige Verzeichnisse

Die Länder haben angekündigt, soweit wie möglich von der Ermächtigung des § 2 Absatz 3 
JAktAG Gebrauch zu machen, wonach sie für Akten, Aktenregister, Karteien, Namens- und 
sonstigen Verzeichnisse, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der JAktAV bereits wegge-
legt waren, die Fortgeltung der bisherigen landesrechtlichen Regelungen anordnen können. 
Erfüllungsaufwand entsteht insoweit folglich nicht.

b) Nach dem Inkrafttreten der Verordnung wegzulegende Akten, Aktenregister, Karteien, 
Namens- und sonstige Verzeichnisse

 Personalaufwand:

Durch die Regelungen der JAktAV entsteht im Vergleich zu den bisherigen landesrechtli-
chen Regelungen kein zusätzlicher Personalaufwand. Auch nach Inkrafttreten der JAktAV 
wird es erforderlich sein, zu Beginn der Aufbewahrung oder Speicherung die Akten, Akten-
register, Karteien, Namens- und sonstigen Verzeichnisse zu sichten und die jeweiligen Auf-
bewahrungs- und Speicherfristen zu vermerken. Insoweit unterscheiden sich die Arbeits-
schritte nicht von den Tätigkeiten, die nach den bisherigen landesrechtlichen Regelungen 
erforderlich waren. Darüberhinausgehende Tätigkeiten werden durch die Regelungen der 
JAktAV nicht erforderlich, sodass auch kein höherer Personaleinsatz erforderlich ist.

 Sachaufwand:

Die hinsichtlich des Erfüllungsaufwands bedeutendste Änderung im Vergleich zu den bisher 
geltenden landesrechtlichen Regelungen ist die Verlängerung der Aufbewahrungs- und 
Speicherungsfrist in bestimmten Nachlass- und Familiensachen von 100 auf 130 Jahre. 
Diese Änderung wird Sachaufwand auslösen, da insbesondere für die Aufbewahrung der 
betroffenen Papierakten länger als bisher Archivflächen vorgehalten werden müssen. Die 
folgende Aufwandsschätzung beruht auf Angaben der Länder. Die Länder wurden gebeten, 
den Umfang der Regalmeter in Nachlass- und Familiensachen für den Jahrgang 2015 zu 
schätzen. Dabei wurde der Jahrgang 2015 als Bezugsgröße gewählt, weil davon ausge-
gangen werden kann, dass die überwiegende Zahl dieser Akten derzeit bereits aufbewahrt 
wird.

 Nachlasssachen: rund 9 458 Regalmeter

 Familiensachen: rund 17 691 Regalmeter.

juris Lex QS
30042024 ()



Drucksache 639/21 - 86 -

Des Weiteren wurden die Länder um Schätzung für das Jahr 2015 gebeten, wie hoch der 
prozentuale Anteil der Verfahren in Nachlass- und Familiensachen ist, für die die JAktAV 
eine Fristverlängerung vorsieht. Diese Abfrage brachte im Mittelwert das folgende Ergeb-
nis:

 Nachlasssachen: rund 77 Prozent 

 Familiensachen: rund 50 Prozent. 

Die Fristverlängerung betrifft daher 

 rund 7 283 Regalmeter pro Jahr in Nachlasssachen (rund 77 Prozent von rund 
9 459 Regalmetern) und 

 rund 8 846 Regalmeter pro Jahr in Familiensachen (rund 50 Prozent von rund 
17 691 Regalmetern).

Die jährlichen Kosten für einen Regalmeter, die sich in erster Linie aus den Anschaffungs-
kosten für die Aktenregale und die Miete für das Archiv zusammensetzen, konnten seitens 
der Länder nur geschätzt werden. Soweit Angaben erfolgten, begannen die entsprechen-
den Beträge im höheren ein- beziehungsweise unteren zweistelligen Bereich. Bei ange-
nommenen jährlichen Kosten pro Regalmeter von geschätzt 15 Euro ergibt sich mithin fol-
gender Mehraufwand:

 Nachlasssachen: rund 109 245 Euro pro Jahr 

(15 Euro/Regalmeter/Jahr x 7 283 Regalmeter/Jahr)

 Familiensachen: rund 132 690 Euro pro Jahr 

(15 Euro/Regalmeter/Jahr x 8 846 Regalmeter/Jahr)

 Gesamt-Mehraufwand: rund 241 935 Euro pro Jahr. 

Dieser zusätzliche Sachaufwand wird allerdings erst in etwas mehr als 100 Jahren anfallen, 
weil erst dann die ersten Akten, Aktenregister, Karteien, Namens- und sonstigen Verzeich-
nisse über die bisher nach landesrechtlichen Regelungen geltenden 100 Jahre hinaus auf-
bewahrt oder gespeichert werden müssen. Bis zu diesem Zeitpunkt entsteht kein zusätzli-
cher Sachaufwand. Der vorstehend dargestellte Sachaufwand wird auch nur für diejenigen 
Akten, Aktenregister, Karteien, Namens- und sonstigen Verzeichnisse entstehen, die vor 
der Einführung der elektronischen Akte angelegt werden. Danach wird sich der Aufwand 
drastisch verringern.

 Weitere Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand:

Soweit darüber hinaus im Vergleich zu den bisher geltenden landesrechtlichen Regelungen 
durch die JAktAV für einzelne Aktengruppen andere Aufbewahrungs- und Speicherfristen 
vorgesehen sind, lassen sich die daraus resultierenden Mehr- oder Minderaufwände man-
gels belastbarer Datengrundlage nicht ermitteln. Sie dürften aber wegen der geringen An-
zahl der von derartigen Änderungen betroffenen Aktengruppen zu vernachlässigen sein.

5. Weitere Kosten 

Weitere Kosten entstehen nicht. 

6. Weitere Regelungsfolgen 

Die Regelungen haben keine Auswirkungen auf Verbraucherinnen und Verbraucher. 
Gleichstellungspolitische Belange sind nicht berührt.
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VII. Befristung; Evaluierung

Die zu erlassende Rechtsverordnung eignet sich aufgrund ihres Regelungsgegenstands, 
der zum Teil langjährigen Aufbewahrung und Speicherung von Akten und sonstigen Doku-
menten, nicht für eine Befristung.

Ungeachtet dessen unterliegen die in der Verordnung zusammengeführten Aufbewah-
rungs- und Speicherungsfristen, die größtenteils schon seit Jahrzehnten gelten, einer kon-
tinuierlichen Überprüfung im Hinblick auf ihre Erforderlichkeit und Angemessenheit, so dass 
eine gesonderte Evaluierung nicht vorzusehen ist.

B. Besonderer Teil

Zu § 1 (Anwendungsbereich) 

§ 1 beschreibt den Anwendungsbereich der Rechtsverordnung, wie er in § 1 Satz 1 und 
2 JAktAG bestimmt ist. Die Regelungen gelten für Akten, Aktenregister, Karteien, Namens-
und sonstige Verzeichnisse der Gerichte und Staatsanwaltschaften, die für das Verfahren 
nicht mehr erforderlich sind, unabhängig davon, ob die Akten in Papierform oder elektro-
nisch geführt werden. Erfasst werden nur solche Akten, die von den Gerichten und Staats-
anwaltschaften zur Durchführung justizförmiger Verfahren geführt werden (so auch die Be-
gründung zum Schriftgutaufbewahrungsgesetz vom 22. März 2005 [Bundestagsdrucksa-
che 15/4067, S. 55]). Satz 2 stellt klar, dass in den Anwendungsbereich der Rechtsverord-
nung demnach nicht die Akten zu Verwaltungsangelegenheiten der Gerichte und Staatsan-
waltschaften, die Akten zu Justizverwaltungsakten im Sinne des § 23 des Einführungsge-
setzes zum Gerichtsverfassungsgesetz sowie die Akten der Strafvollzugsbehörden fallen. 
Gleiches gilt für Akten zu Verfahren, die auf Landesrecht beruhen, mithin dann, wenn sich 
das gerichtliche Verfahren nach Landesrecht richtet. Darunter sind auch diejenigen Verfah-
ren zu verstehen, für die die einschlägigen landesrechtlichen Regelungen bezüglich des 
Verfahrens auf Bundesgesetze verweisen und der Landesgesetzgeber sich diese bundes-
rechtlichen Verfahrensbestimmungen damit zu eigen macht.

Zu § 2 (Durchführung der Aufbewahrung und Speicherung) 

§ 2 regelt die Art und Weise der Aufbewahrung der weggelegten Justizakten bis zum Ablauf 
der jeweiligen Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen. Die weitere Behandlung der Akten 
richtet sich grundsätzlich nach den Archivgesetzen. Sofern eine Archivierung nicht erfolgt, 
sind die Akten regelmäßig zu vernichten oder zu löschen (§ 1 Satz 1 JAktAG).

Nach Absatz 1 sind die Akten, Aktenregister, Karteien, Namens- und sonstigen Verzeich-
nisse vollständig aufzubewahren, vor Zugriffen Unbefugter zu sichern und vor Beschädi-
gung und Verfall zu schützen. Zudem muss ihre Lesbarkeit gewährleistet sein. Dabei kön-
nen die von der Vernichtung auszunehmenden und länger aufzubewahrenden Dokumente 
von der chronologischen Aktenheftung ausgenommen und in ein gesondertes Heft bei der 
Akte oder zu einer Sammelakte genommen werden.

Soweit dies nach dem jeweiligen Archivrecht zulässig ist, kann der Aufbewahrungs- und 
Speicherungspflicht nach dieser Verordnung auch dadurch Genüge getan werden, dass 
eine Akte bereits vor Ablauf der Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist an das zuständige 
Archiv abgegeben und sie dort bis zum Ablauf dieser Frist unter Einhaltung der Vorgaben 
des § 2 JAktAV aufbewahrt oder gespeichert wird. Dies dürfte insbesondere bei dauernd 
aufzubewahrenden Akten und Registern in Betracht kommen sowie dann, wenn verschie-
dene Teile einer Akte unterschiedlichen Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen unterlie-
gen. In den letztgenannten Fällen kann somit unter den vorbeschriebenen Voraussetzun-
gen bereits nach Ablauf der kürzesten Frist die vollständige Akte an das zuständige Archiv 
abgegeben werden.
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Absatz 2 schreibt vor, dass bei elektronisch gespeicherten Akten, Aktenregistern, Karteien, 
Namens- und sonstigen Verzeichnissen geeignete Maßnahmen zu ergreifen sind, um die 
Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Authentizität der Akten bis zum Ablauf der Auf-
bewahrungs- und Speicherungsfrist zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang dürfte 
insbesondere darauf zu achten sein, dass die Akteninhalte rechtzeitig und ohne inhaltliche 
Veränderung in Formate und auf Datenträger übertragen werden, die dem jeweils aktuellen 
Stand der Technik entsprechen.

Zu § 3 (Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen) 

§ 3 enthält verschiedene allgemeine Regelungen zur Bestimmung der Aufbewahrungs- und 
Speicherungsfristen.

Ein detaillierter Katalog mit den Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen für die einzelnen 
Aktentypen der verschiedenen Gerichte und Staatsanwaltschaften wird als Anlage zur 
Rechtsverordnung genommen. Absatz 1 Satz 2 stellt klar, dass für Akten, die in der Anlage 
nicht ausdrücklich bezeichnet sind, die in vergleichbaren Angelegenheiten Aufbewahrungs-
und Speicherungsfristen entsprechend anzuwenden sind.

Absatz 2 betrifft den Fall, dass Akten oder Teile von Akten von der Papierform in die elekt-
ronische Form oder in eine Mikroform (zum Beispiel Mikrofiche oder Mikrofilm) übertragen 
wurden. Ist eine fristgerechte Löschung einzelner Aktenteile mit vertretbarem Aufwand nicht 
möglich, soll die Aussonderung der die Urschrift ersetzenden Akten und Aktenteile (zum 
Beispiel Urteile, Beschlüsse) erst dann erfolgen, wenn Letztere aufgrund des Ablaufs der 
längsten Aufbewahrungsfrist tatsächlich nicht mehr benötigt werden. Dabei soll durch an-
gemessene technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt werden, dass die 
gewählte Art der Archivierung den Anspruch auf Löschung personenbezogener Daten be-
achtet. Einer Vermischung von Akten(teilen) mit unterschiedlichen Aufbewahrungs- und 
Speicherfristen auf einem einzelnen Speichermedium (beispielsweise in einer Mikroform) 
soll entgegengewirkt werden. Bei der Auswahl des verwendeten Archivierungstyps und der 
verwendeten Speichermedien ist darauf zu achten, dass diese möglichst eine getrennte 
Löschung der gespeicherten Akten(teile) ermöglichen. Sollte bei der Art des verwendeten 
Speichermediums eine getrennte Löschung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand 
möglich sein (beispielsweise auf Mikrofilm oder -fiche, wenn einzelne Bilder mit zu löschen-
den Akten(teilen) nicht herausgeschnitten werden können), soll durch organisatorische 
Maßnahmen darauf hingewirkt werden, dass möglichst nur Akten(teile) mit gleicher oder 
ähnlicher Speicher- und Aufbewahrungsfrist auf einem einzelnen Medium gespeichert wer-
den. Absatz 2 regelt lediglich die Folgen der Übertragung, nicht jedoch, ob und unter wel-
chen Voraussetzungen die Übertragung erfolgen kann.

Durch die Regelung in Absatz 3 wird die Möglichkeit eröffnet, im Einzelfall eine kürzere oder 
eine längere Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist als in der Anlage vorgesehen zu be-
stimmen. Von Amts wegen soll die Bestimmung einer längeren oder kürzeren Frist nur dann 
möglich sein, soweit dies aufgrund besonderer Umstände erforderlich ist. Dies kann zum 
Beispiel dann der Fall sein, wenn für Daten in Fachverfahren von der Verordnung abwei-
chende Löschfristen in Betracht kommen. Daneben kann die Beitreibung von Kosten in 
einzelnen Verfahren oder auch die Beiziehung einer Akte für ein anderes Verfahren die 
Anordnung einer längeren Frist im Einzelfall erforderlich machen. Wird der Antrag durch 
eine am Verfahren beteiligte oder sonstige Person gestellt, muss ein berechtigtes Interesse 
dargelegt werden. Berechtigte Interessen können insbesondere solche sein, die dem 
Schutz der betroffenen Person oder den Rechten und Freiheiten anderer Personen dienen 
oder zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche erforderlich sind (vergleiche Artikel 23 
Absatz 1 Buchstabe i und j der Verordnung (EU) 2016/679). Die Anordnung einer kürzeren 
oder längeren Frist ist ausgeschlossen, wenn schutzwürdige Interessen von Verfahrensbe-
teiligten oder sonstigen Personen oder öffentliche Interessen entgegenstehen. Ein bloßes 
Vorliegen solcher Interessen genügt hierfür jedoch nicht. Vielmehr stehen diese einer An-
ordnung nach Absatz 3 nur dann entgegen, wenn bei einer Abwägung mit den für eine
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Anordnung sprechenden Gründe die entgegenstehenden Interessen überwiegen. Die An-
ordnung soll sowohl unmittelbar bei der Weglegung als auch zu einem späteren Zeitpunkt 
erlassen werden können. Die Entscheidung soll durch die Leitung des für die Aktenaufbe-
wahrung oder -speicherung zuständigen Gerichts oder der zuständigen Behörde getroffen 
und aus Gründen der Nachvollziehbarkeit begründet und einschließlich ihrer Begründung 
dokumentiert werden. Bei einer Verkürzung der Frist ist die Dokumentation bis zum Ablauf 
der ursprünglichen Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist aufzubewahren oder zu spei-
chern. Die Entscheidung soll (wie etwa im Fall der Akteneinsicht nach § 299 Absatz 2 der 
Zivilprozessordnung) sowohl im Einzelfall als auch im Allgemeinen delegiert werden kön-
nen, beispielsweise auf die oder den für die Durchführung des zugrunde liegenden Verfah-
rens zuständige oder zuständigen Richterin oder Richter, Dezernentin oder Dezernenten 
oder Rechtpflegerin oder Rechtspfleger.

Aus der Regelung des Absatzes 3 folgt auch die Notwendigkeit, die Voraussetzungen einer 
angeordneten Fristverlängerung regelmäßig zu überprüfen. Liegen diese nicht mehr vor, 
sind die Akten unverzüglich auszusondern.

Absatz 4 Satz 1 und Satz 2 regelt die dauernde Aufbewahrung von Aktenregistern, Kar-
teien, Namens- und sonstigen Verzeichnissen, soweit in ihnen Akten oder Aktenteile ver-
zeichnet sind, die dauernd aufzubewahren und zu speichern sind. Absatz 4 Satz 3 betrifft 
hingegen die Aussonderung der Aktenregister, Karteien, Namens- und sonstigen Verzeich-
nisse sowie die Löschung der darin enthaltenen Daten (hierzu können auch gespeicherte 
Kommunikationsdaten gehören). Die Aussonderung bzw. Datenlöschung hat zu erfolgen, 
sobald die aufgeführten Register, Karteien und Verzeichnisse für abgeschlossene und lau-
fende Verfahren nicht mehr benötigt werden. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn die 
in den Registern etc. verzeichneten Dokumente vollständig ausgesondert wurden. Damit 
trifft Absatz 4 Satz 3 für diejenigen Aktenregister, Karteien, Namens- und sonstigen Ver-
zeichnisse eine Regelung, für die in der Anlage zur Rechtsverordnung keine speziellen Auf-
bewahrungs- und Speicherungsfristen vorgesehen sind. Hierunter fallen auch die lediglich 
zur Kontrolle des Geschäftsgangs dienenden Listen und Dokumente, Kalender und Tage-
bücher, Eingangslisten und Posteingangsbücher, Haft- und Steckbrieflisten sowie Verfah-
renslisten mit namentlichen Aufstellungen und Übersichten aller bei einem bestimmten 
Spruchkörper anhängigen Verfahren. Die Länder können hierzu nähere Regelungen dahin-
gehend treffen, beispielsweise wann bestimmte Aktenregister, Karteien, Namens- oder 
sonstiges Verzeichnisse für abgeschlossene und laufende Verfahren nicht mehr benötigt 
werden. Wird ein Register, Verzeichnis oder ähnliches zwar nicht mehr für ein abgeschlos-
senes oder laufendes, aber absehbar für ein künftiges Verfahren benötigt, kann dem durch 
sinngemäße Anwendung von § 3 Absatz 3 Rechnung getragen werden. Nicht von Absatz 4 
Satz 3 erfasst sind die Listen der Überführungsstücke. Diese sind ausdrücklich in der An-
lage (Teil 1 Kapitel 1 Nummer 1141.1 und 1151.1) aufgeführt und unterliegen einer fünfjäh-
rigen Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist.

Zu § 4 (Beginn der Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen) 

§ 4 enthält die allgemeinen Regelungen für die Bestimmung des Beginns der Aufbewah-
rungs- und Speicherungsfristen. Nach Absatz 1 Satz 1 beginnt die Frist aus Praktikabilitäts-
gründen grundsätzlich mit Ablauf des Jahres, in dem die Weglegung der Akten angeordnet 
wurde. Satz 2 regelt den Beginn der Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist für Akten, für 
die die Weglegung nicht geregelt ist, und stellt dabei auf den Ablauf des Jahres ab, in dem 
die letzte Verfügung zur Sache ergangen ist.

Absatz 2 regelt den Beginn der Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist für den Fall, dass 
die Akten bereits weggelegt sind und das Verfahren wiederaufgenommen oder fortgesetzt 
wird. Einer besonderen Regelung für Akten im Sinne des Absatzes 1 Satz 2 bedarf es nicht, 
da bei diesen Akten im Falle einer Wiederaufnahme oder Fortsetzung des Verfahrens die 
jeweils neueste Verfügung die letzte Verfügung zur Sache darstellt und so ein neuer Frist-
beginn ausgelöst wird.
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Da durch die Regelung des Absatzes 1 die Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist grund-
sätzlich mit Ablauf des Jahres der Weglegung beginnt, wäre für die nach Monaten bemes-
senen Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen eine unangemessene Fristverlängerung 
verbunden. Insofern regelt Absatz 3 für diese Fälle, dass die Frist mit Ablauf des Monats 
beginnt, in dem nach Beendigung des Verfahrens die Weglegung der Akten angeordnet 
wurde oder die letzte Verfügung zur Sache ergangen ist.

Zu § 5 (Beginn der Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen in Straf- und Bußgeld-
sachen) 

§ 5 bildet die Besonderheiten in Straf- und Bußgeldverfahren ab. Nach Absatz 1 Satz 1 soll 
die Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist für Akten in Straf- und Bußgeldsachen mit dem 
Ablauf des Jahres beginnen, in dem die verfahrensbeendende Entscheidung rechtskräftig 
geworden ist. Absatz 1 Satz 2 regelt den Beginn der Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist 
für die verfahrensbeendenden Entscheidungen, die keiner Rechtskraft bedürfen. In diesen 
Fällen beginnt die Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist mit dem Ablauf des Jahres der 
verfahrensbeenden Entscheidung. In Absatz 1 Satz 3 wird klargestellt, dass sowohl in den 
Fällen des Satzes 1, als auch in den Fällen des Satzes 2, bei mehreren Beschuldigten oder 
Betroffenen die zeitlich letzte Entscheidung maßgebend ist.

Absatz 2 sieht vor, dass die Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist bei nachträglicher Ge-
samtstrafenbildung mit dem Ablauf des Jahres beginnt, in dem diese Entscheidung rechts-
kräftig geworden ist.

Absatz 3 sieht vor, dass die Akten ab dem Zeitpunkt der Weglegung noch wenigstens drei 
Jahre bzw. zwei Jahre (bei Nummer 1113.1 Buchstabe a) aufzubewahren sind, wenn zu 
diesem Zeitpunkt die nach den allgemeinen Regelungen bestimmte Aufbewahrungs- und 
Speicherungsfrist bereits abgelaufen ist oder mit Ablauf des Jahres der Weglegung oder 
der beiden darauffolgenden Jahre endet.

Zu § 6 (Beginn der Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen in Kindschaftssachen) 

Die Vorschrift regelt in Absatz 1 den Beginn der Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen 
in Kindschaftssachen nach § 151 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und 
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Mit Blick auf die Regelung des 
§ 78b Absatz 1 Nummer 1 des Strafgesetzbuchs zum Ruhen der Verjährung bei Straftaten 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung soll die Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist erst 
beginnen, wenn die ehemals minderjährige Person das 30. Lebensjahr vollendet hat.

Zu § 7 (Beginn der Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen von Akten in bestimm-
ten Nachlasssachen) 

Absatz 1 regelt den Fristbeginn für Akten über Verfügungen von Todes wegen, soweit diese 
nicht zurückgegeben wurden (Teil 1 Kapitel 1 Nummer 1114.17 Buchstabe b). Die Frist be-
ginnt mit Ablauf des Jahres der vollständigen Eröffnung der Verfügung von Todes wegen 
oder mit der Eröffnung nach dem Letztverstorbenen.

Absatz 2 bestimmt den Fristbeginn für Verwahrungsbücher über Verfügungen von Todes 
wegen (Teil 1 Kapitel 1 Nummer 1114.18 Buchstabe a). Die Frist beginnt für den jeweiligen 
Jahrgang mit dem Ablauf des Jahres, in dem die letzte darin verzeichnete Verfügung von 
Todes wegen eröffnet worden ist.
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Zu § 8 (Abweichende Bestimmung des Beginns der Aufbewahrungs- und Speiche-
rungsfrist) 

§ 8 regelt die Befugnis der Leitung des für die Aktenaufbewahrung oder -speicherung zu-
ständigen Gerichts oder der zuständigen Behörde, einen früheren Zeitpunkt für den Frist-
beginn zu bestimmen. Die Ausübung dieser Befugnis dürfte in erster Linie dann in Betracht 
kommen, wenn die Akte elektronisch geführt wird. In diesen Fällen erscheint es, anders als 
bei Papierakten, nicht geboten, als Fristbeginn stets das jeweilige Jahresende anzuneh-
men. Vielmehr kann die Frist bereits mit dem Ereignis beginnen, das dem Fristbeginn zu-
grunde liegt (beispielsweise Tag der Weglegung, Rechtskraft, verfahrensbeendenden Ent-
scheidung). Bei der elektronischen Akte besteht die Möglichkeit, ohne ressourcenbelasten-
den Mehraufwand eine laufende individuelle Aussonderung vorzunehmen. Bei Papierakten 
kann die Bestimmung eines früheren Zeitpunkts für den Fristbeginn insbesondere dann in 
Betracht kommen, wenn sie automationsunterstützt verwaltet werden. Die Entscheidung 
kann sowohl im Einzelfall als auch im Allgemeinen behördenintern delegiert werden. Sie 
kann auch von einer übergeordneten Behörde erlassen werden (etwa vom Präsidenten des 
Oberlandesgerichts bei der Einführung eines elektronischen Aktenverwaltungssystems im 
gesamten OLG-Bezirk). Die Vorschrift gewährt einen großen Spielraum bei der Auswahl 
der betroffenen Akten. So soll sich die Anordnung sowohl auf eine Gruppe von Akten, etwa 
alle Akten einer bestimmten Verfahrensart, oder sämtliche von dem Gericht oder der 
Staatsanwaltschaft aufbewahrten Akten beziehen können. Die Anordnung ist zu dokumen-
tieren.

Zu § 9 (Aussetzung der Aussonderung) 

§ 9 soll die Anordnung eines umfassenden Aussonderungsmoratoriums ermöglichen. Auf 
der Grundlage des § 9 soll auch eine größere Anzahl von Akten, die auch nur entfernt mit 
einem konkreten Verfahren oder einer bestimmten Person zusammenhängen, von der Aus-
sonderung ausgenommen werden können. Die Auswahl der betroffenen Akte trifft grund-
sätzlich die Leitung des für die Aktenaufbewahrung oder -speicherung zuständigen Gerichts 
oder der zuständigen Behörde.

Nach Absatz 1 Satz 1 ist Voraussetzung eines solchen Moratoriums, dass ein öffentliches 
Interesse die Anordnung erforderlich macht. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn An-
haltspunkte dafür bestehen, dass die Gruppe von Akten für einen parlamentarischen Un-
tersuchungsausschuss von Bedeutung sein kann. Daneben kann eine Anordnung gerecht-
fertigt sein, wenn es die nationale Sicherheit, die Verteidigung des Landes, die öffentlichen 
Sicherheit, die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder die 
Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit erfordern (vergleiche Artikel 23 Absatz 1 Buchstaben a bis d der Ver-
ordnung (EU) 2016/679).

Nach Absatz 1 Satz 2 darf die Frist, bis zu deren Ablauf die von dem Moratorium betroffe-
nen Akten – ungeachtet der nach der Anlage zur Verordnung für die einzelnen Akten gel-
tenden Fristen – nicht ausgesondert werden dürfen, höchstens vier Jahre betragen. Die 
Frist darf einmalig um höchstens zwei Jahre verlängert werden, sofern ein öffentliches In-
teresse dies weiterhin erfordert. Die Behördenleitung soll die Entscheidung behördenintern 
delegieren können (vergleiche hierzu Ausführungen zur Delegationsbefugnis bei § 3 Ab-
satz 3). Nach Ablauf der angeordneten Frist oder nach Feststellung des Wegfalls des öf-
fentlichen Interesses (Absatz 2) unterliegen die Einzelakten wieder dem sich aus ihren je-
weiligen Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen ergebenden Schicksal. Ist die im Einzel-
fall vorgesehene Frist bereits abgelaufen, ist die entsprechende Akte nunmehr unverzüglich 
auszusondern. Sofern die nach der Anlage vorgesehenen Fristen noch laufen, sind die Ak-
ten bis zum Ablauf der jeweiligen Fristen weiter aufzubewahren oder zu speichern.
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Nach Absatz 2 ist spätestens nach Ablauf von zwei Jahren zu prüfen, ob die Voraussetzun-
gen der Anordnung noch vorliegen. Ist dies nicht der Fall, ist die Anordnung aufzuheben, 
andernfalls ist sie aufrechtzuerhalten.

Absatz 3 bestimmt, dass Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 2 zu begründen und 
einschließlich ihrer Begründung zu dokumentieren sind. Zudem soll das Moratorium auch 
von einer übergeordneten Behörde erlassen werden können; dies kann etwa bei gerichts-
bezirksübergreifenden Sachverhalten sachgerecht sein.

Zu § 10 (Übergangsbestimmungen) 

Nach § 10 sind die in dieser Rechtsverordnung geregelten Aufbewahrungs- und Speiche-
rungsfristen grundsätzlich auch auf die vor dem Inkrafttreten der Verordnung bereits weg-
gelegten Akten anzuwenden. Eine Neubestimmung des Fristbeginns erfolgt indes nicht. Die 
Länder sollen nach § 2 Absatz 3 JAktAG allgemein oder für einzelne Angelegenheiten be-
stimmen können, dass für bereits weggelegte Akten die bisherigen landesrechtlichen Auf-
bewahrungs- und Speicherungsfristen fortgelten sollen. Gegenstand einer solchen Bestim-
mung können beispielsweise Sonderregelungen für zwischen dem 30. Januar 1933 und 
dem 2. Oktober 1990 angelegte oder fortgeführte Akten sein.

Zu § 11 (Inkrafttreten) 

§ 11 regelt das Inkrafttreten der Rechtsverordnung.

Zur Anlage 

Die Anlage enthält in Teil 1 Kapitel 1 Regelungen zu den konkreten Aufbewahrungs- und 
Speicherungsfristen für die Akten, Aktenregister, Karteien, Namens- und sonstigen Ver-
zeichnisse der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Staatsanwaltschaften der Länder. In 
Teil 1 Kapitel 2 werden die entsprechenden Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen für 
die Verwaltungs-, Arbeits-, Sozial- und Finanzgerichtsbarkeit der Länder bestimmt.

In der Anlage werden für alle Aktentypen Fristen bestimmt, nach deren Ablauf die Akte 
auszusondern ist. Die einheitliche Regelung der Aufbewahrung und Speicherung aller Ak-
ten eines definierten Verfahrenstyps gewährleistet für die Verfahren in den Ländern einen 
bundeseinheitlichen Standard und dient der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit.

Der Fristenkatalog der Anlage ist das Ergebnis einer Überprüfung der bisher geltenden 
Fristen. In Teil 1 Kapitel 1 orientiert sich die Rechtsverordnung weitestgehend an den bis-
herigen, bundeseinheitlich abgestimmten Regelungen der Länder. Bei der Bemessung der 
Fristen fanden verschiedene Aspekte Beachtung (zum Beispiel Verjährungsfristen und an-
dere gesetzliche Bestimmungen, angenommene künftige Relevanz und historischer Wert 
der Akten). Außerdem wurden Erfahrungswerte der Praxis zur Zugriffshäufigkeit berück-
sichtigt. Darüber hinaus wurde darauf geachtet, dass für Aktengruppen mit ähnlichem Inhalt 
gleiche Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen gelten.

Die Anlage ist in sechs Spalten unterteilt. Die Zugehörigkeit der Ausführungen in den Spal-
ten 5 und 6 zu einer Nummer oder einem Buchstaben ergibt sich dabei regelmäßig aus 
ihrem Standort. Soweit die Ausführungen nicht oder nicht ausschließlich die nebenstehende 
Nummer oder den nebenstehenden Buchstaben betreffen, ist dies ausdrücklich vermerkt.

Im Einzelnen wurden die Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen wie folgt bestimmt:
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1. Aufbewahrungs- und Speicherungsbestimmung „dauernd aufzubewahren“

Die Bestimmung einer dauernden Aufbewahrung und Speicherung ist in Teil 1 Kapitel 1 
Abschnitt 1 (Amtsgericht) nur in Ausnahmefällen vorgesehen. Dauernd aufbewahrt und ge-
speichert werden Grundbücher, Grundakten, Höfeakten, Handels- und andere Register so-
wie Aktenregister, Karteien, Namens- und sonstige Verzeichnisse, soweit in ihnen Akten 
oder Aktenteile verzeichnet sind, die dauernd aufzubewahren sind (Nummer 1114.0 Buch-
stabe a und b, 1114.1 Buchstabe a, 1114.2 Buchstabe a, 1114.4 Buchstabe a, 1114.5 
Buchstabe a und Nummer 1115.6).

Durch die vorgesehene dauernde Aufbewahrung und Speicherung der Register wird ge-
währleistet, dass auch nach erfolgter Löschung der Eintragung der Werdegang des einge-
tragenen Rechtsträgers oder Rechtsobjekts nachvollzogen werden kann. Insbesondere in 
Handelsregistersachen stellt sich häufig erst Jahre nach der Löschung von Gesellschaften 
heraus, dass diese noch Eigentümer von Grundstücken oder Inhaber von Rechten sind. 
Zur Klärung, wer die noch erforderlichen Abwicklungsmaßnahmen zu treffen hat, oder zur 
Wiederherstellung der gesetzlichen Vertretung zur Wahrung der noch bestehenden Rechte 
und Pflichten durch gerichtliche Bestellung von Liquidatoren oder Nachtragsliquidatoren ist 
die Einsichtnahme in das Register unverzichtbar.

2. Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist „130 Jahre“

Die Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen in Teil 1 Kapitel 1 Abschnitt 1 (Amtsgericht) 
bei Akten über Verfügungen von Todes wegen (Nummer 1112.11 Buchstabe b und c, 
1114.17 Buchstabe b, 1114.18 Buchstabe c, 1114.43 Buchstabe b, 1122.7 Buchstabe b 
und c) sollen von bislang in den Länderregelungen bestimmten 100 Jahren auf 130 Jahre 
verlängert werden. Gleiches gilt für gerichtlich beurkundete Erbscheinsanträge (Teil 1 Ka-
pitel 1 Nummer 1114.12 Buchstabe a, 1114.20 Buchstabe c und Nummer 1115.3 Buch-
stabe b) und Erklärungen nach § 21 LPartG (Nummer 1114.42 Buchstabe e). Damit sollen 
in den Fällen, in denen Grundbücher insbesondere kriegs- und teilungsbedingt über Jahr-
zehnte unberichtigt geblieben sind, für einen zusätzlichen Zeitraum von 30 Jahren der 
Nachweis der Rechtsnachfolge ermöglicht werden. Weiterhin sollen die Aufbewahrungs-
und Speicherungsfristen bei Erbhofakten (Teil 1 Kapitel 1 Nummer 1115.0) von bislang 
100 Jahren auf 130 Jahre verlängert werden.

Entsprechendes gilt auch für die Abstammung feststellende Urkunden (Nummer 1114.21 
Buchstabe c, 1114.24 Buchstabe c und 1114.40 Buchstabe c), für Adoptionsakten (Num-
mer 1114.22), Ehelichkeitserklärungen und Erklärungen zum Güterrecht (Nummer 1114.24 
Buchstabe c und d sowie Nummer 1114.35 Buchstabe b), wobei die Frist von 120 Jahren 
um zehn Jahre auf 130 Jahre angehoben werden soll. Auch hier soll für einen längeren 
Zeitraum der Nachweis der Rechtsnachfolge ermöglicht werden.

Die Verlängerung der vorgenannten Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen ist zudem 
aufgrund der gestiegenen maximalen Lebenserwartung geboten.

3. Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist „bis zum Ablauf des Jahres, in dem die 
oder der Verurteilte das 100. Lebensjahr vollendet hätte“

Akten über Anklagen (Anträge nach § 413 StPO) in den auf Todesstrafe (Altfälle) oder le-
benslange Freiheitsstrafe erkannt ist (Teil 1 Kapitel 1 Nummer 1143.2 Buchstabe a, 1153.0 
Buchstabe a) sind aufzubewahren bis zum Ablauf des Jahres, in dem die oder der Verur-
teilte das 100. Lebensjahr vollendet hätte.

Die Frist orientiert sich an der durchschnittlichen Lebenserwartung eines Menschen zuzüg-
lich eines Aufschlags von 20 Jahren.
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4. Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist „bis zum Tod oder bis zum Ablauf des 
Jahres, in dem die oder der Verurteilte das 90. Lebensjahr vollendet hätte“

Akten über berufsgerichtliche Verfahren, in denen auf Ausschließung aus dem Beruf er-
kannt oder in denen ein Beweissicherungsverfahren angeordnet worden ist (Teil 1 Kapitel 1 
Nummer 1154.2 Buchstabe a) werden bis zum Tod oder bis zum Ablauf des Jahres, in dem 
die oder der Verurteilte das 90. Lebensjahr vollendet hätte, aufbewahrt oder gespeichert.

Hintergrund dafür ist, dass Eintragungen nach § 10 Absatz 2 Nummer 2 des Bundeszent-
ralregistergesetzes (BZRG) keiner nach Jahren bemessenen Tilgungsfrist unterliegen, son-
dern, sofern nicht ausnahmsweise zuvor eine Entfernung nach § 25 BZRG erfolgt ist, erst 
bei Eintritt der Voraussetzungen des § 24 BZRG (das heißt im Fall des Todes oder mit 
Ablauf des 90. Lebensjahres) entfernt werden. Solange jedoch eine Eintragung im Bundes-
zentralregister vorhanden ist, soll auch die der Eintragung zugrunde liegende Akte aufbe-
wahrt werden, da anderenfalls nicht rekonstruiert werden könnte, ob die Gründe, die zum 
Ausschluss geführt haben, noch relevant sind und auch Anträge nach § 25 BZRG nicht 
sachgerecht geprüft werden könnten. Solange eine Ausschließung aus dem Beruf berück-
sichtigungsfähig ist (was nach den Berufsgesetzen unbeschadet der in jedem Einzelfall 
stets erforderlichen Prüfung, ob sie in Anbetracht des Zeitablaufs nicht mehr relevant ist, 
grundsätzlich unbeschränkt der Fall ist – vergleiche § 144a der Patentanwaltsordnung, 
§ 152 des Steuerberatungsgesetzes und § 126a der Wirtschaftsprüferordnung), können zu-
dem auch die Ergebnisse eines Beweissicherungsverfahrens noch relevant sein.

5. Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist „80 Jahre“

Der Aufbewahrungsfrist von 80 Jahren unterliegen Entscheidungen und Vergleiche über 
den Versorgungsausgleich (Teil 1 Kapitel 1 Abschnitt 1 Nummer 1114.3 Buchstabe c).

6. Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist „70 Jahre“

Die Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist von 70 Jahren gilt beispielsweise für die Ent-
scheidungen und Protokolle der Akten in Abstammungssachen (Teil 1 Kapitel 1 Num-
mer 1114.40 Buchstabe b). Eine 70-jährige Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist gilt 
auch in Familiensachen für die zum Güterrechtsregister gehörigen Akten (Nummer 1114.3 
Buchstabe b).

7. Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist „50 Jahre“

Die Frist von 50 Jahren in Teil 1 Kapitel 1 betrifft insbesondere die nicht dauernd aufzube-
wahrenden Register (zum Beispiel Schiffsbauregister [Nummer 1114.8 Buchstabe a]). Die 
Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist orientiert sich an der maximal denkbaren Lebens-
dauer der in diesen Registern verzeichneten Güter und Rechte.

In Teil 2 ist die Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist von 50 Jahren beim Bundesgerichts-
hof für Akten der Großen Senate und des Vereinigten Großen Senats (Kapitel 3 Num-
mer 2300.1), beim Bundesverwaltungsgericht unter anderem für erstinstanzliche Diszipli-
narklagen (BND) (Kapitel 5 Nummer 2500.1) und bei den Truppendienstgerichten für alle 
Urteile und Beschlüsse mit Gründen (Kapitel 9 Abschnitt 1 Nummer 2910.3) vorgesehen.

8. Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist „40 Jahre“

Die Frist von 40 Jahren in Teil 1 Kapitel 1 gilt für Akten über anwaltsgerichtliche Verfahren, 
in denen auf Ausschließung aus dem Beruf erkannt worden ist (Nummer 1154.1 Buch-
stabe c). Die Frist entspricht den früheren Länderbestimmungen.

Die 40-Jahres-Frist orientiert sich an der durchschnittlichen Lebensarbeitszeit.
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9. Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist „30 Jahre“

Die 30-jährige Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist in Teil 1 ist die Frist, die auch in den 
Aufbewahrungsbestimmungen der Länder die Regelfrist darstellte. Sie gilt beispielsweise 
für die zur Zwangsvollstreckung geeigneten Titel und Entscheidungen, alle Urteile, Verglei-
che jeder Art, Vollstreckbarerklärungen und Vollstreckungsbescheide.

In Teil 2 ist eine Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist von 30 Jahren insbesondere für 
Akten beim Bundespatentamt vorgesehen. Dort unterliegen beispielsweise die Beschwer-
deakten in Patentsachen, Warenzeichensachen, Markensachen, Geschmacksmustersa-
chen, Designsachen, Gebrauchsmustersachen und Sortenschutzsachen (Kapitel 6 Num-
mer 2600.14 Buchstabe a bis e, 2600.15 Buchstabe a und b, 2600.16 Buchstabe a und b, 
2600.17 Buchstabe a und b, 2600.18 Buchstabe a und b, 2600.19 Buchstabe a, 2600.20 
Buchstabe a und b, 2600.21) einer 30-jährigen Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist. 
Weiterhin unterliegen beispielsweise die Handakten über Verfahren beim Großen Senat für 
Strafsachen und die Handakten über Verfahren bei den Vereinigten Großen Senaten des 
Generalbundesanwalts des Bundesgerichtshofs (Kapitel 8 Abschnitt 1 Nummer 2810.6 und 
2810.7) einer Frist von 30 Jahren.

10. Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist „20, 15 und 10 Jahre“

Aufbewahrungs- und Speicherungsfristen von 20, 15 oder zehn Jahren sieht Teil 1 für die-
jenigen Akten vor, die im Vergleich zu den Akten, für die die Regelaufbewahrungsfrist von 
30 Jahren gilt, von etwas (20 Jahre) beziehungsweise deutlich geringerer Bedeutung 
(15 und zehn Jahre) sind.

Der 20-Jahresfrist unterfallen beispielsweise Sammelakten und Blattsammlungen (Senats-
akten) über berufsgerichtliche Verfahren beim Oberlandesgericht (Teil 1 Kapitel 1 Num-
mer 1135.2) oder auch Akten (einschließlich aufzubewahrender Handakten) über Verfahren 
zur Ermittlung von Bränden (Nummer 1143.0 Buchstabe b) bei den Staatsanwaltschaften.

15 Jahre aufbewahrt und gespeichert werden etwa Akten über Streitigkeiten, welche die 
durch Verwandtschaft, Ehe oder Lebenspartnerschaft begründete gesetzliche Unterhalts-
pflicht betreffen (Teil 1 Kapitel 1 Nummer 107) oder Akten betreffend Streitigkeiten über An-
sprüche aus dem ehelichen Güterrecht, auch wenn Dritte am Verfahren beteiligt sind (Num-
mer 1114.35 Buchstabe a).

Akten über Freigabeverfahren nach dem Aktien- und dem Umwandlungsgesetz vor den 
Oberlandesgerichten (Teil 1 Kapitel 1 Nummer 1132.0 Buchstabe b) sollen zehn Jahre lang 
aufbewahrt werden, da eine Beziehung der Akten in einem nachgelagerten Spruchverfah-
ren denkbar ist.

In Straf- und Bußgeldsachen beim Landgericht sollen Akten über Verfahren nach den 
§§ 109 und 110 des Strafvollzugsgesetzes zehn Jahre lang aufbewahrt oder gespeichert 
werden. Grundsätzlich orientieren sich die Fristen an der Höhe der ausgesprochenen Strafe 
beziehungsweise an der Relevanz der angeordneten Maßnahme der Besserung und Si-
cherung (Teil 1 Kapitel 1 Nummer 1123.2). Hier kann auf eine längere Aufbewahrungs- und 
Speicherungsfrist verzichtet werden, weil ein weitreichendes Aufbewahrungs- und Speiche-
rungsbedürfnis, etwa zur Realisierung höchstpersönlicher Ansprüche, nicht besteht.

Zugleich sind die dokumentierten Sachverhalte jedoch von so erheblicher Relevanz, dass 
eine kürzere Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist – wie beispielsweise bei den nachste-
hend unter den Nummern 11 und 12 genannten Fällen – nicht ausreichend ist.

In Teil 1 Kapitel 2 unterliegen die Verfahrensakten der Verwaltungs-, Sozial- und Finanzge-
richtsbarkeit einer zehnjährige Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist. Lediglich die Ver-
fahrensakten der Arbeitsgerichtsbarkeit sollen – aufgrund der Nähe zum Zivilverfahren – 
weiterhin einer fünfjährigen Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist unterliegen.
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Einer zehnjährigen Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist unterliegen in Teil 2 der Anlage 
beispielsweise die Akten über Verfahren vor dem Bundesarbeitsgericht soweit keine Voten 
oder Vollstreckungstitel enthalten sind (Kapitel 1 Nummer 2100.0 b), beim Bundesfinanzhof 
Streitakten die keinen dokumentationswürdigen Inhalt besitzen (Kapitel 2 Nummer 2200.0) 
und beim Bundessozialgericht unter anderem die Prozessakten und sonstiges Schriftgut, 
das Bestandteil oder Anlage von Verfahrensakten in Rechtssachen wurde (Kapitel 4 Num-
mer 2400.3).

11. Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist „5 Jahre“

Die fünfjährige Frist in Teil 1 Kapitel 1 betrifft insbesondere Zwangsversteigerungs- und 
Zwangsvollstreckungsakten, Straf- und Bußgeldakten geringerer Bedeutung und Vorgänge 
vergleichsweiser untergeordneter Bedeutung. 

Auf eine längere Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist kann hier verzichtet werden, weil 
ein weiterreichendes Aufbewahrungs- und Speicherungsbedürfnis nicht besteht. Die doku-
mentierten Sachverhalte sind jedoch gleichzeitig von solch erheblicher Relevanz, dass eine 
kürzere Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist nicht ausreichend erscheint.

12. Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist „3 Jahre“

Die dreijährige Frist betrifft in Teil 1 Kapitel 2 nur Akten der Verwaltungsgerichte zu Nume-
rus clausus-Verfahren (Teil 1 Kapitel 2 Nummer 1212.4).

In Teil 2 unterliegen einzelne Akten der Wehrdisziplinaranwaltschaften und des Bundes-
wehrdisziplinaranwaltes beim Bundesverwaltungsgericht (Kapitel 9 Abschnitt 2 Num-

mer 2920.0 Buchstabe b und 2920.1 Buchstabe c) einer Speicherungs- und Aufbewah-
rungsfrist von drei Jahren.

13. Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist „2 Jahre“

Der zweijährigen Frist unterliegen beispielsweise die Akten der Erzwingungshaftverfahren 
(Teil 1 Kapitel 1 Nummer 1113.1 Buchstabe a), Akten der Zwangsversteigerung, soweit der 
Zuschlag nicht erteilt ist (Teil 1 Kapitel 1 Nummer 1112.5 Buchstabe a) und in Teil 1 Kapi-
tel 2 Akten über Angelegenheiten die in das Allgemeine Register einzutragen sind.

Dieser Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist liegt überwiegend die Erwägung des § 2 Ab-
satz 2 Satz 2 Nummer 4 JAktAG zu Grunde, die Akten hinreichend lange zur Geltendma-
chung von Ansprüchen oder für verfahrensübergreifende Zwecke zur Verfügung zu halten. 
Da ein länger andauerndes schützenswertes Interesse von Verfahrensbeteiligten bei den 
geregelten Sachverhalten regelmäßig nicht besteht, erscheinen diese Fristen hier ausrei-
chend.

14. Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist „1 Jahr“

Eine Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist von einem Jahr ist unter anderem für Sammel-
akten in Registersachen mit den Anträgen auf Erteilung von Abschriften und Auszügen aus 
den Registern und den Registerakten vorgesehen (etwa Teil 1 Kapitel 1, Nummer 1114.10 
Buchstabe a). Zur Begründung wird auf das oben unter Nummer 14 Ausgeführte Bezug 
genommen. Allerdings sind die hier dokumentierten Sachverhalte von geringerer Relevanz, 
wodurch die kürzere Frist von 1 Jahr ausreichend ist. Für Schutzschriften ist ebenfalls eine 
Aufbewahrungs- und Speicherungsfrist von einem Jahr vorgesehen.
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